
631.1
Steuergesetz (StG)
(Änderung vom 4. Juli 2011; Nachvollzug des Bundesrechts 
betreffend Nachsteuer und Steuerstrafrecht; E-Government)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungs-
rates vom 15. September 20101 und der Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben vom 18. Januar 2011, 

beschliesst:

Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

3. Kantonale 
Vorschriften

§ 109 c.    Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Die Finanzdirektion kann auch Vorschriften über den elektroni-

schen Datenaustausch zwischen den Steuerpflichtigen und den Steuer-
behörden, einschliesslich der elektronischen Einreichung der Steuer-
erklärung, erlassen.

b. Elektronische 
Erfassung, 
Aufbewahrung 
und Vernichtung 
von Steuerakten

§ 109 d.    1 Die Finanzdirektion kann Vorschriften erlassen über
a. die elektronische Erfassung und Aufbewahrung der Steuererklärun-

gen sowie weiterer Steuerakten durch die Gemeindesteuerämter 
und das kantonale Steueramt,

b. die Vernichtung der Steuererklärungen und weiterer Steuerakten 
nach der elektronischen Erfassung,

c. die Weiterleitung der elektronisch erfassten Steuerdaten von den 
Gemeindesteuerämtern an das kantonale Steueramt.
2 Für die Weiterleitung gelten § 109 c Abs. 1 lit. c und Abs. 2 sinn-

gemäss.

2. Pflichten  
des Steuer-
pflichtigen

§ 133.    Abs. 1 unverändert.
2 Der Steuerpflichtige muss das amtliche Formular für die Steuer-

erklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfüllen, persönlich unter-
zeichnen und samt den vorgeschriebenen Beilagen fristgemäss der 
zuständigen Behörde einreichen. Vorbehalten bleiben abweichende
Vorschriften zur elektronischen Einreichung gemäss § 109 c Abs. 3.

Marginalie zu § 160:
III. Nachsteuer
1. Ordentliche Nachsteuer

a. Elektro-
nischer Daten-
austausch

a. Steuer-
erklärung
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4. Vereinfachte 
Nachbesteue-
rung von Erben

§ 162 a.    1 Alle Erben haben unabhängig voneinander Anspruch 
auf eine vereinfachte Nachbesteuerung der vom Erblasser hinterzoge-
nen Bestandteile von Vermögen und Einkommen, wenn
a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
b. sie die Behörden bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens-

und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützen und
c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemühen.
2 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abge-

laufenen Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche 
Veranlagung berechnet und samt Zins nachgefordert. 

3 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die 
Erbschaft amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird.

4 Auch der Willensvollstrecker oder der Erbschaftsverwalter kann 
um eine vereinfachte Nachbesteuerung ersuchen.

III. Verzeichnis 
der steuer-
befreiten 
Institutionen

§ 171 a.    Das kantonale Steueramt veröffentlicht ein Verzeichnis 
der wegen Verfolgung von öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken 
steuerbefreiten juristischen Personen (§ 61 lit. g). Die betroffene juris-
tische Person kann ihren Eintrag durch schriftliche Mitteilung an das 
kantonale Steueramt sperren lassen. 

II. Steuer- 
hinterziehung

§ 235.    Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung

selbst an, wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbst-
anzeige), wenn
a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
b. sie die Behörden bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens-

und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützt und 
c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemüht.
4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraus-

setzungen nach Abs. 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermäs-
sigt.

3. Anstiftung, 
Gehilfenschaft, 
Mitwirkung

§ 237.    Abs. 1–3 unverändert.
4 Zeigt sich eine Person nach Abs. 1 erstmals selbst an, wird von 

einer Strafverfolgung abgesehen und die Solidarhaftung entfällt, wenn
a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist und
b. sie die Behörden bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens-

und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützt.

1. Vollendete 
Steuer-
hinterziehung
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4. Verheim-
lichung oder 
Beiseite-
schaffung  
von Nachlass-
werten im In-
ventarverfahren

§ 238.    1 Ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des Steuerpflichti-
gen wird mit Busse bestraft, wer
a. Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe er im Inventarverfahren ver-

pflichtet ist, verheimlicht oder beiseiteschafft in der Absicht, sie der
Inventaraufnahme zu entziehen,

b. zu einer solchen Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet.
Abs. 2 und 3 unverändert.
4 Zeigt sich eine Person nach Abs. 1 oder 3 erstmals selbst an, wird 

von einer Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseiteschaf-
fung von Nachlasswerten im Inventarverfahren und wegen allfälliger 
anderer in diesem Zusammenhang begangener Straftaten abgesehen 
(straflose Selbstanzeige), wenn
a. die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist und
b. die Person die Behörden bei der Berichtigung des Inventars vorbe-

haltlos unterstützt. 

Marginalie zu § 241:
III. Juristische Personen 
1. Allgemeines

2. Selbstanzeige § 241 a.    1 Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals
eine in ihrem Geschäftsbetrieb begangene Steuerhinterziehung selbst 
an, wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige),
wenn
a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist,
b. sie die Behörden bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos 

unterstützt und
c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer

bemüht.
2 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden

a. nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes 
innerhalb der Schweiz,

b. nach einer Umwandlung nach den Art. 53–68 des Fusionsgesetzes 
vom 3. Oktober 2003 (FusG)2 durch die neue juristische Person für 
die vor der Umwandlung begangenen Steuerhinterziehungen,

c. nach einer Absorption (Art. 3 Abs. 1 Bst. a FusG2) oder Abspaltung 
(Art. 29 Bst. b FusG2) durch die weiterbestehende juristische Person
für die vor der Absorption oder Abspaltung begangenen Steuer-
hinterziehungen. 
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3 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertre-
tern der juristischen Person eingereicht werden. Von einer Strafverfol-
gung gegen diese Organe oder Vertreter wird abgesehen und ihre
Solidarhaftung entfällt.

4 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiede-
ner Vertreter der juristischen Person diese wegen Steuerhinterziehung 
erstmals an und ist die Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde 
bekannt, wird von einer Strafverfolgung der juristischen Person, sämt-
licher aktueller und ausgeschiedener Mitglieder der Organe und sämt-
licher aktueller und ausgeschiedener Vertreter abgesehen. Ihre Solidar-
haftung entfällt. 

5 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraus-
setzungen nach Abs. 1 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermäs-
sigt.

6 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in 
der Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden.

I. Steuerbetrug§ 261.    Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Liegt eine straflose Selbstanzeige nach den §§ 235 Abs. 3, 237 Abs. 4

oder 241 a Abs. 1, 3 oder 4 vor, wird von einer Strafverfolgung wegen 
allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck dieser Steuerhinter-
ziehung begangen wurden. 

II. Verun-
treuung von 
Quellensteuern

§ 262.    Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Zeigt eine Person erstmals eine Veruntreuung von Quellensteuern

selbst an und sind die Voraussetzungen der straflosen Selbstanzeige 
nach §§ 235 Abs. 3, 237 Abs. 4 oder 241 a Abs. 1, 3 oder 4 sinngemäss 
erfüllt, wird von einer Strafverfolgung wegen Veruntreuung von Quel-
lensteuern und anderen Straftaten, die zum Zweck der Veruntreuung 
von Quellensteuern begangen wurden, abgesehen.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 4. Juli 2011

Auf Erbgänge, die vor dem 1. Januar 2010 eröffnet wurden, sind die 
Bestimmungen über die Nachsteuer nach bisherigem Recht anwend-
bar.

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Die Sekretärin: 
Jürg Trachsel Brigitta Johner-Gähwiler
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Der Regierungsrat beschliesst:

Von der Rechtskraft der Änderung des Steuergesetzes vom 4. Juli 
2011 (Nachvollzug des Bundesrechts betreffend Nachsteuer und Steuer-
strafrecht; E-Government) wird Kenntnis genommen (ABl 2011, 2784).
Diese Änderung wird auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt. 

26. Oktober 2011

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber: 
Gut-Winterberger Husi

1 ABl 2010, 1940.
2 SR 221.301.
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